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Bericht zum Richtplan 2018 
 
 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Die Landrätliche Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr behandelte den Richtplan 
2018 an ihrer Sitzung vom 11. September 2019 in folgender Zusammensetzung: 
 
Vorsitz: LR Fridolin Staub, Bilten 
 
Mitglieder: LR Hans-Jörg Marti, Nidfurn 
 LR Bruno Gallati, Näfels  
 LR Rolf Blumer, Glarus 
 LR Mathias Vögeli, Rüti 
 LR Simon Trümpi, Glarus 
 LR Christian Büttiker, Netstal 
 LR Priska Müller Wahl, Niederurnen 
 LR Andrea Bernhard, Glarus 
 
An den Sitzungen nahmen weiter teil: 
 
Regierungsrat Kaspar Becker, Departement Bau und Umwelt 
Martina Rehli, Departementssekretärin 
Peter Stocker, Abteilungsleiter Raumentwicklung und Geoinformation 
 
Das Sitzungsprotokoll wurde von Frau Tamara Willi, Departement Bau und Umwelt, geführt. 
 
Für die Bearbeitung standen der Kommission folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
– Bericht und Antrag an den Landrat 
– Richtplan 2018: Kapitel S1, N3.1 und N6 angepasst 
– Richtplankarte 
– Erläuterungsbericht angepasst 
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1. Grundsätzliches 

Der Landrat hat an seiner Sitzung vom 24. April 2019 den Richtplan 2018 nachfolgende Ka-
pitel zur Überarbeitung zurückgewiesen: 
– Kapitel S, Unterkapitel S1, Abschnitt D Objekte, S1.05/06; 
– Kapitel V, Unterkapitel V1.2, Abschnitt D Objekte; 
– Kapitel V, Unterkapitel V3, Abschnitt B Richtungsweisende Festlegung, V3-B/4; 
– Kapitel V, Unterkapitel V3, Abschnitt C Handlungsanweisungen, V3-C1; 
– Kapitel V, Unterkapitel V3, Abschnitt D Objekte, V3.04; 
– Kapitel N, Unterkapitel N3.1, Abschnitt A Ausgangslage; 
– Kapitel N, Unterkapitel N6, Abschnitt C Handlungsanweisungen, N6-C/3; 
– Kapitel T, Unterkapitel T2/T4, Abschnitte D Objekte, T2.03 und T4.02; 
– entsprechende Einträge in der Richtplankarte. 
 
In einem ersten Schritt wurden die zurückgewiesenen Unterkapitel S1, N3.1 und N6 überar-
beitet. Diese Unterkapitel werden dem Landrat zur Genehmigung unterbreitet und sollen 
nach dessen Zustimmung dem Bund zur Genehmigung eingereicht werden. Ziel ist es, den 
Einzonungsstopp so schnell als möglich beseitigen zu lassen. Die Überarbeitung der Unter-
kapitel V1.2, V3 und T2/T4 nimmt mehr Zeit in Anspruch und wird dem Landrat voraussicht-
lich im Frühjahr 2020 zur Genehmigung vorgelegt. 

2. Behandlung der Vorlage 

Die Kommission setzte sich mit der Vorlage auseinander. Zur Anpassung im Kapitel S Sied-
lungen wurde aus der Kommissionsmitte die Frage gestellt, wie die im Bericht des Regie-
rungsrates erwähnte Abstimmung von Siedlung und Verkehr vorgenommen werde. Da im 
Kapitel S Siedlungen nur noch eine marginale Änderung vorgenommen wird (Mitlödi), ist das 
Kapitel V Verkehr schon darauf abgestimmt worden. 
 
Das Kapitel N6 Wald blieben unkommentiert. 
 
Im Kapitel N3 Landwirtschaft beschäftigte die Kommission der Begriff «Koppelproduktion». 
Sie möchte den Begriff, gestützt auf eine von der Abteilung Landwirtschaft eingereichte Er-
läuterung, im Kommissionsbericht wie folgt erklärt haben: 
«Die Landwirtschaft hat einen multifunktionalen Auftrag. Neben der Produktion von Lebens-
mitteln, nimmt sie bei der Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft eine zentrale Rolle ein. 
Man spricht von einer Verbundproduktion, wobei Lebensmittel als Hauptprodukte und die 
Pflege der Kulturlandschaft als Nebenprodukte anfallen. Die Landwirtschaft leistet dadurch 
einen wichtigen Beitrag zur Schönheit der Landschaft und hat grossen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Ökologie. Die heutige Kulturlandschaft ist nicht nur geprägt von der Verbund-
produktion. Sie wird durch gezielte Massnahmen zur Schaffung von Landschaftsqualitäten 
bewusst gepflegt und aufgewertet. Sowohl die landwirtschaftlichen Produkte wie auch Kultur-
landschaft leisten einen Beitrag zur Identifikation mit dem Glarnerland».  
 
Die Kommission beantragt einstimmig, die überarbeiteten Kapitel S1, N3.1 und N6 des Richt-
plans 2018 zu genehmigen 

3. Antrag 

Die Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr beantragt dem Landrat, die überarbeiteten 
Kapitel S1, N3.1 und N6 des Richtplans 2018 zu genehmigen. 
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Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Landrätliche Kommission Bau, 
Raumplanung und Verkehr 
 
 
Fridolin Staub 
Kommissionspräsident 


